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Zulassungsinformationen sog. Arzneimittel D100, C1000, Z10.000 
Ihre Zeichen und Nachricht vom: 14.10.2020 
 
Sehr ████████████▍
 
vielen Dank für Ihre erneute Anfrage. 
Wir verweisen auf unsere E-Mail vom 15.10.2020, in der wir um Konkretisierung Ihrer Angaben 
baten. Auf diese E-Mail erhielten wir von Ihnen bis zum heutigen Tage keine Antwort. Im Anhang 
erhalten Sie noch einmal diese E-Mail.  
In dieser E-Mail baten wir um Konkretisierung Ihrer Anfrage, die Nennung des Arzneimittelnamens 
bzw. der Zulassungsnummer des/der Arzneimittel.  
Arzneimittel mit der von Ihnen genannten Bezeichnung Arzneimittel D100, C1000 oder ggf. Zulas-
sungsnummer Z10.000 sind in Deutschland nicht als Arzneimittel zugelassen. Weitere Informatio-
nen zu diesen Produkten mit der von Ihnen genannten Bezeichnung liegen hier nicht vor. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
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